
Entsch I ießu ngsantrag 

der Abgeordneten Mag. Josef Lettenbichler, MMMag. Dr. Axel Kassegger 
Kolleginnen und Kollegen 

betreffend einheitliche Vorgangsweise durch Berücksichtigung eines Muster
Landesausführungsgesetzes zum Biomasseförderung-Grundsatzgesetz durch 
die Landesgesetzgeber 

eingebracht im Zuge der Debatte zu TOP 6: Bericht des Ausschusses für Wirtschaft, 
Industrie und Energie über die Regierungsvorlage (558 d.B.): Grundsatzgesetz über 
die Förderung der Stromerzeugung aus Biomasse (Biomasseförderung
Grundsatzgesetz) (566 d.B.) in der 72. Sitzung des Nationalrates am 25. April 2019 

Mit der diesem Entschließungsantrag zugrundeliegenden Regierungsvorlage 
betreffend ein Grundsatzgesetz über die Förderung der Stromerzeugung aus 
Biomasse (Biomasseförderung-Grundsatzgesetz) werden nunmehr die Bundesländer 
als Ausführungsgesetzgeber verpflichtet, Ökostromanlagen auf Basis fester Biomasse 
und auf Basis von Abfällen mit hohem biogenen Anteil - in Entsprechung des 
Grundsatzgesetzes des Bundes - zu fördem. 
Im Sinne einer möglichst einheitlichen Vorgangsweise der Bundesländer wurde 
nunmehr seitens des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus ein 
"Muster-Landesausführungsgesetz", das den Vorgaben des Grundsatzgesetzes 
entspricht, und in welchem die bereits im Vorblatt zur gegenständlichen 
Regierungsvorlage vorgeschlagenen Nachfolgetarife festgeschrieben sind, erarbeitet. 
Dies entspricht auch dem Wunsch vieler Länder, der im Rahmen des 
Begutachtungsverfahren artikuliert wurde. 

Aus Sicht der unterfertigten Abgeordneten soll nunmehr auf die Bundesländer 
dahingehend eingewirkt werden, dass die jeweiligen Landesgesetzgeber die Inhalte 
des o.a. "Muster-Ausführungsgesetzes" und damit die dort vorgeschlagenen 
Nachfolgetarife (bis 2 MW: 10 Cent/kWh, größer 2 bis 10 MW: 9 Cent/kWh und über 
10 MW: 8,5 Cent/kWh) in die entsprechenden Landes-Ausführungsgesetze 
übemehmen. 

In diesem Zusammenhang stellen die unterfertigten Abgeordneten daher 
nachstehenden 

Entschließungsantrag 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

"Die Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus wird ersucht, auf die 
Bundesländer dahingehend einzuwirken, dass die jeweiligen Landesgesetzgeber die 
Inhalte des o.a. "Muster-Ausführungsgesetzes" und damit die dort vorgeschlagenen 
Nachfolgetarife (bis 2 MW: 10 Cent/kWh, größer 2 bis 10 MW: 9 Cent/kWh und über 
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